
  
 

PK232-StVB, Postfach 60 02 80, 22202 Hamburg Dienststelle PK232-StVB 

Grundstraße 6 

Firma 20257 Hamburg 
 

BZA Hamburg-Nord 
N/MR2 
Kümmellstraße 6 
20249 Hamburg 

 

Straßenverkehrsbehördliche Anordnung 

Ort: Ludolfstraße 54, 20249 Hamburg 

Rechtsgrundlage: § 45(1) Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
 

Regelung:  Einrichtung eines Sonderparkplatzes für schwerbehinderte Personen mit 
außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde 

 
 

Begründung:  Die Eröffnung eines Gewerbebetriebes für Augenprothesen macht die 

Einrichtung eines Parkplatzes für den o.a. Personenkreis erforderlich. 

Durchzuführende Maßnahmen: 
 

Aufstellung: ein VZ 314-10 StVO 
ein VZ 1044-10 StVO 
ein VZ 1042-31 StVO –werktags 8-18h- 

 
Markierung: Parkplatzumrandung mit einer weißen, 12 cm breiten Linie, ein Piktogramm 

-Rollstuhlfahrersymbol- 
 
Ausführung: Es wird gebeten, die Maßnahme in Absprache mit dem örtlich zuständigen 

Polizeikommissariat 23 durchführen zu lassen und diesem die Erledigung der 
Arbeiten mitzuteilen. 

 

Anhörung: Maßnahme wurde nicht abgestimmt. 
 

Anlagen: -1- Skizze 
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